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Verordnung über die Wirtschaftlichkeitsprüfung von 

Bundesstraßenprojekten GZ. BMVIT -324.1 OO/003-IVIIWS3/2015 

Änderung des Bundesstraßengesetzes 1971 

GZ. BMVIT -324.1 OO/002-IVIIWS3/2015 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den vorliegenden 

Begutachtungsentwürfen und dürfen dazu festhalten, dass aus unserer Sicht als 

Straßenerhalterin keinerlei Einwände gegen die "Verordnung über die 

Wirtschaftlichkeitsprüfung von Bundesstraßenprojekten" und die geplanten Änderungen des 

Bundesstraßengesetzes 1971 bestehen. Vielmehr sind die geplanten Änderungen aus 

unserer Sicht sehr dafür geeignet, die Planungssicherheit von Bundesstraßenprojekten 

sowie die Effizienz der damit verbundenen Genehmigungsverfahren deutlich zu erhöhen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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